
Stiftung Anne Bunzel 
Frauenhaus Fürth.
Zuflucht und Schutz für geschlagene und misshandelte 
Frauen und Kinder.

Tausendfach pro Jahr erleiden Frauen Gewalt durch 
einen Mann, mit dem sie eine Beziehung führen oder 
geführt haben – sie werden verletzt, vergewaltigt, be-
droht. 

Umso wichtiger sind Frauenhäuser, in die Gewaltopfer 
flüchten können und die Frauen in Not einen sicheren 
Schutzraum bieten. 

Hier setzt die Arbeit der „Anne Bunzel Frauenhaus 
Fürth Stiftung“ an, die mit Spenden und Zustiftungen 
einzelne Projekte im Fürther Frauenhaus realisieren 
und Maßnahmen ausbauen will.
Ganz oben auf der Agenda steht dabei die Erweiterung 
von Wohnmöglichkeiten – derzeit stehen lediglich fünf 
Zimmer zur Verfügung. Viel zu wenig, denn pro Jahr 
müssen Hunderte von Frauen in Not aufgrund von 
Platzmangel abgewiesen werden. Und so finden ver-
zweifelte und traumatisierte Mütter mit ihren Kindern 
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keinen Schutz - obwohl sie unmittelbar in Gefahr sind. 
 
Die Frauen die aufgenommen werden, können bis zu 
sechs Monate bleiben und erhalten ein Zimmer für 
sich und ihre Kinder. Die Situation ist natürlich sehr 
beengt – es herrscht ständige Vollbelegung. Bezahl-
barer Wohnraum, in den die Frauen nach der Notun-
terkunft im Frauenhaus umziehen können, ist Mangel-
ware. Viele halten das nicht lange aus und geben auf. 
Einige kehren zu ihren gewalttätigen Männern zurück. 
Mehr Plätze würden die Situation entschärfen – doch 
das scheiterte bisher am Geld. 

Mit zukünftigen Stiftungserträgen sollen zudem auch 
Ausflüge, Spielzeug, Schulkampagnen und die neue 
Beratungsstelle in Fürth finanziell unterstützt werden.

Helfen Sie mit Ihrer Spende oder Zuwendung, die 
Ziele der Stiftung zu unterstützen.

Ihre Zuwendung kann steuerlich geltend gemacht werden. Zuwendungen bis einschließlich 200,00 Euro können 
Sie einfach mittels Einzahlungsbeleg oder Kontoauszug steuerlich geltend machen. Übersteigt Ihre Zuwendung 
den Betrag von 200,00 Euro, senden wir Ihnen gerne eine Zuwendungsbestätigung zu. Bitte geben Sie hierfür 
im Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift an. Lebzeitige Zuwendungen unter 500,00 
Euro werden als Spende zeitnah für die Zwecke der Stiftung verwendet. Lebzeitige Zuwendungen ab 500,00 Euro 
erhöhen ohne eine anderweitige Festlegung zu 80% das Stiftungsvermögen und werden zu 20% für die Zwecke 
der Stiftung verwandt. Spenden sind in jeder Höhe möglich. Weitere Hinweise siehe Rückseite.



Machen Sie Ihren Traum  
unsterblich.
Mit Ihrer Stiftung in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth.

Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden haben 
wir einiges erreicht. Seit Gründung der Stiftergemein-
schaft der Sparkasse Fürth im Jahr 2006 kommen die 
Erträge aus den Stiftungen gemeinnützigen Projekten 
überwiegend in der Region zugute.
Die Schwerpunkte sind vielfältig und reichen beispiels-
weise von Umwelt- und Tierschutz, Jugendhilfe und 
Seniorenarbeit bis hin zu Sport, Kultur und Wissen-
schaft. Viele einzelne Namens- und Themenstiftungen 
sind unter dem Dach der Stiftergemeinschaft vereint. 

Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Zuwendung
Spende: Sie wird unmittelbar für Stiftungsprojekte 
verwendet und schafft damit eine einmalige Unter-
stützung. Bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Ein- 
künfte sind als Sonderausgaben jährlich abzugsfähig.

Zuwendung zu Lebzeiten zur Erhöhung des dauerhaft 
zu erhaltenden Stiftungsvermögens (Grundstock): 
Ihre Zuwendung ab 500,00 € erhöht ohne eine ander-
weitige Festlegung zu 80% das dauerhaft zu erhaltende
Stiftungsvermögen. Aus den Erträgen der Vermögens-
anlage des Grundstockvermögens werden die Stiftungs-
zwecke dauerhaft verfolgt. Der oben beschriebene Son-
derausgabenabzug für Spenden steht Ihnen auch bei 
Zuwendungen in das dauerhaft zu erhaltende Stiftungs-
vermögen offen. Zusätzlich können Sie als Stifterin/Stif-
ter weitere Beträge in Höhe von bis zu 1 Mio. Euro (bei 
gemeinsam veranlagten Ehegatten/ Lebenspartnern bis 

zu 2 Mio. Euro) im Rahmen des Sonderausgabenabzugs 
für Zuwendungen in das dauerhaft zu erhaltende Stif-
tungsvermögen geltend machen. Dieser Betrag kann auf 
Antrag steuerlich auf bis zu 10 Jahren verteilt werden. 
Kapitalgesellschaften können den erhöhten Abzugsbe-
trag nicht in Anspruch nehmen. 

Letztwillige Verfügung: Sie können Ihre Zuwendung 
an die Stiftergemeinschaft in einer letztwilligen Ver-
fügung (Testament/Erbvertrag) festlegen. Hierfür wird 
empfohlen, einen juristischen Berater hinzuzuziehen. 
Die Zuwendung an die Stiftung ist vollständig von der 
Erbschaftssteuer befreit.

Zuwendung durch Erben: Die Einbringung der Ver-
mögensgegenstände innerhalb von 24 Monaten nach 
dem Todesfall kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen zum rückwirkenden Erlöschen der angefallenen 
Erbschaftsteuer führen.

Hinweis: Die umseitig genannte Stiftung wird als Unterstiftung in 
Form einer Zustiftung in der unselbständigen Stiftung „Stifterge-
meinschaft der Sparkasse Fürth“ von der DT Deutsche Stiftungs-
treuhand AG, Fürth, treuhänderisch verwaltet. Steuerlich wird die 
Stiftung als Zustiftung zu der bereits bestehenden steuerbegüns-
tigten Stiftung „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth“ behan-
delt. Die Steuernummer der Stiftergemeinschaft der Sparkasse 
Fürth lautet: 218/101/93813. Dies ist lediglich eine unverbind-
liche Informationsschrift. Für die Errichtung einer Stiftung im 
Rahmen der Stiftergemeinschaft sind nur die in der Broschüre 
„Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth – rechtliche, steuerliche 
und vertragliche Grundlagen“ gemachten Angaben maßgeblich.
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Wir informieren Sie gerne bei allen Fragen rund um das Thema 
und bei der Entwicklung Ihrer eigenen Ideen:

� Sparkasse
 Fürth
 Gut seit 1827.

www.die-stifter.de


